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Planung abzugeben. Die Stellungnahmen können schriftlich an die Stadtver-
waltung Wörth a. Rh., Mozartstraße 2, 76744 Wörth a. Rh., oder per E-Mail an
bauleitplanung@woerth.de gerichtet werden. Nicht fristgerecht vorgebrachte
Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren In-
halt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.
ImZusammenhangmitdemDatenschutzwirdausdrücklichdaraufhingewie-
sen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in
der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen
beraten und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Einwände
oder der betroffenen Personen ausdrückliche oder offensichtliche Einschrän-
kungen ergeben. Gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) Artikel 6 e) sowie § 3 des Landesdatenschutzgesetzes Rhein-
land-Pfalz (LDSG RLP), werden personenbezogene Daten von Bürgerinnen
undBürgernwieVor-undFamiliennamesowieKontaktdaten(Anschrift,Tele-
fon- und Faxnummer, E-Mailadresse) zur Bearbeitung der vorgebrachten An-
regungengespeichert.DievorgebrachtenAnregungenundBedenkenwerden
in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der zuständigen Gremien
anonymisiert aufgeführt. Grundsätzlich wird auf die Datenschutzerklärung
der Stadt Wörth am Rhein verwiesen.
Wörth am Rhein, 8. Oktober 2025
Steffen Weiß
Bürgermeister

Bekanntmachung
Bebauungsplan „Zwischen der Moltke- und Herrenstraße“ im Ortsbe-
zirk Wörth
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat der Stadt Wörth a. Rh. hat am 07.10.2025 einen Entwurf für den
Bebauungsplan „Zwischen der Moltke- und Herrenstraße“ im Ortsbezirk
Wörth anerkannt und beschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie
Anhörung der Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange und Ab-
stimmungmitdenNachbargemeindengemäß§3Abs.2und§4Abs.2BauGB
durchzuführen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Norden durch die Ottstra-
ße, im Osten durch die Herrenstraße, im Süden durch die Hanns-Martin-
Schleyer-Straße und das Flurstück 1435/82 sowie im Westen durch die Flur-
stücke 1451/11, 1526/106, 1448/1, 1448 und von der Bebauung entlang der
Ottstraße begrenzt. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt ca. 2,3 ha. Die ge-
nauen Grenzen sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen.
Wesentliche Planinhalte sind die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die wohnbauliche Entwicklung/Nachverdichtung des Gebietes
und die planungsrechtliche Absicherung des Bestandes im Plangebiet.
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Zwischen der Moltke- und Herrenstra-
ße“ im Ortsbezirk Wörth erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a
BauGB, da die Voraussetzungen des § 13 a Abs. 1 Ziffer 1 BauGB erfüllt sind
undAusschlussgründenach§13aAbs.1Satz4und5BauGBnichtvorliegen.
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Zwischen der Moltke- und Herrenstraße“
liegtmitzeichnerischenundtextlichenFestsetzungensowiedemEntwurfder
Begründung und den weiteren Unterlagen (Verkehrstechnische Untersu-
chung, Schalltechnische Untersuchung, Luftbildauswertung Kampfmittel,
Geotechnisches Gutachten, Artenschutzgutachten, Wasserwirtschaftlicher
Begleitplan mit wasserwirtschaftlichem Fachbeitrag und Wasserhaushaltsbi-
lanzierung sowie die DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1:
Mindestanforderungen“ und die DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hoch-
bau – Teil 2: Rechnerischer Nachweis“) und Abwägungssynopse zu den frei-
willigen frühzeitigen Beteiligungen nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB) ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB

vom 27.10.2025 bis zum 24.11.2025
bei der Stadtverwaltung der Stadt Wörth am Rhein, Mozartstraße 2, Bauver-
waltung, Zimmer 618, während der Dienststunden montags bis mittwochs
8.30Uhrbis12.30Uhrund14.00Uhrbis16.00Uhr,donnerstags8.30Uhrbis
12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Die vorgenannten offenliegenden Un-
terlagenunddieBekanntmachungsindzusätzlichaufderHomepagederStadt
www.woerth.deunter„Rathaus&Politik>Bauleitplanungen“zurEinsichtzur
Verfügung gestellt.
Der Öffentlichkeit wird damit in der vorgenannten Zeit Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung der beabsichtigten Bauleitplanung gegeben. Während
der Auslegungsfrist hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, Stellungnahmen zur
Planung abzugeben. Die Stellungnahmen können schriftlich an die Stadtver-
waltung Wörth a. Rh., Mozartstraße 2, 76744 Wörth a. Rh., oder per E-Mail an
bauleitplanung@woerth.de gerichtet werden. Nicht fristgerecht vorgebrachte
Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren In-
halt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.
ImZusammenhangmitdemDatenschutzwirdausdrücklichdaraufhingewie-
sen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in
der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen
beraten und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Einwände
oder der betroffenen Personen ausdrückliche oder offensichtliche Einschrän-
kungen ergeben. Gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) Artikel 6 e) sowie § 3 des Landesdatenschutzgesetzes Rhein-
land-Pfalz (LDSG RLP), werden personenbezogene Daten von Bürgerinnen
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undBürgernwieVor-undFamiliennamesowieKontaktdaten(Anschrift,Tele-
fon- und Faxnummer, E-Mailadresse) zur Bearbeitung der vorgebrachten An-
regungengespeichert.DievorgebrachtenAnregungenundBedenkenwerden
in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen der zuständigen Gremien
anonymisiert aufgeführt. Grundsätzlich wird auf die Datenschutzerklärung
der Stadt Wörth am Rhein verwiesen.
Folgende umweltbezogene Informationen bzw. Gutachten liegen vor und wer-
den öffentlich ausgelegt:
- Kampfmitteluntersuchung: Bericht zur Luftbildauswertung; erstellt durch:

provisys GmbH, Dettenheim, 22.08.2023
- Artenschutzgutachten:B-PlanHerren-/MoltkestraßeWörth–Erfassungvon

Brutvögeln, Reptilien sowie ausgewählten Insektenarten 2023 mit Arten-
schutzbeitrag“, Ber.G Beratung. Gutachten, Berg (Pfalz), Oktober 2023

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren „Zwischen
der Moltke- und Herrenstraße“- erstellt durch das Ingenieurbüro für Ver-
kehrswesen Koehler&Leutwein, Karlsruhe, September 2025

- Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren „Zwi-
schen der Moltke- und Herrenstraße“- erstellt durch das Ingenieurbüro für
Verkehrswesen Koehler&Leutwein, Karlsruhe, September 2025

- Bodengutachten: Geotechnisches Gutachten zur Erstellung des Bebauungs-
planes „Zwischen Moltke- und Herrenstraße“, erstellt durch: Ingenieurge-
sellschaft Kärcher mbH, Wörth-Schaidt, 28.03.2024

- Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens „Zwischen der Moltke- und Herrenstraße, erstellt durch das Planungs-
büro Piske GbR, Ludwigshafen vom 02.09.2025

Wörth am Rhein, 8. Oktober 2025
Steffen Weiß
Bürgermeister

Redaktionsschlussvorverlegt
Der Redaktionsschluss für das Amtsblatt der 44. Kalenderwoche (Erschei-
nungstag: 31. Oktober) wird auf Donnerstag, 23. Oktober vorverlegt.
Das Amtsblatt-Team bittet um Beachtung.

Ausbildungsangebote
Bei der Stadt Wörth am Rhein sind zum Sommer 2026 folgende Ausbildungs-
stellen zu besetzen:

Verwaltungswirt (m/w/d)
Umwelttechnologe für Abwasserwirtschaft (m/w/d)
Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)

Bewerbungsschluss: jeweils am 19. Oktober 2025.
Ausführliche Informationen zu den Ausbildungsangeboten unter:
www.woerth.de > Karriere & Ausbildung > Ausbildung > offene Stellen. Für
FragenstehtPersonalsachbearbeiterinGülayÖzdemir,Tel.07271-131-215,E-
Mail: bewerbung@woerth.de, zur Verfügung.

Bürgerbus
Der Bürgerbus fährt jeden Dienstag und
Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr. Die
Nutzung ist kostenlos. Die Ziele können so-
wohl in einem der vier Ortsbezirke der
StadtWörthliegenalsauchineinerderum-
liegendenOrtschaften.Zusätzlichbietetder
Bürgerbus an Mittwochen Fahrten zum Se-
niorentreff in Maximiliansau an, für die
man sich telefonisch anmelden kann. An
Feiertagen finden keine Fahrten statt.
Anmeldungen von Fahrtwünschen montags von 9 bis 12 Uhr ausschließlich
telefonisch unter 07271-131-634.

OrtsvorsteherWörth
Christiane Ell übernimmt bis einschließlich 24. Oktober die Vertretung von
Ortsvorsteher Helmut Wesper.

OrtsvorsteherMaximiliansau
Von Donnerstag, 16. bis Freitag, 24. Oktober übernimmt Björn Bock die Stell-
vertretung von Ortsvorsteher Oliver Jauernig zu den üblichen Zeiten. Don-
nerstag von 17 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter E-Mail:
bjoern0778@gmx.de.

HallenbadundSaunalandschaftgeschlossen
Schließtag am Sonntag, 26. Oktober
Der Bäderbetrieb der Stadt Wörth am
Rhein informiert, dass das Hallenbad so-
wie die Saunalandschaft am Sonntag, 26.
Oktober aufgrund einer Schwimmveran-
staltung (Bienwaldcup) des Schwimm-
clubs Wörth ganztägig geschlossen blei-
ben.
Für weitere Informationen stehen die Bäder Wörth am Rhein unter 07271-
131-460 gerne zur Verfügung.


